
 
Beitragsordnung ASW Nord - Verband für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. - In der Fassung 

vom 13.06.2025 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Gemäß § 6 Abs. 2, 7. Gedankenstrich der Satzung der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft 

Norddeutschland e.V. (ASWN) legt die Mitgliederversammlung die Höhe der Beiträge fest. Der 

Jahresbeitrag ist gemäß § 9 der Satzung bis zum 31.03. eines jeden Geschäftsjahres zu entrichten. 

Das Geschäftsjahr ist gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung das Kalenderjahr. 

§ 2 Mitgliedsbeiträge 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung des ASWN hat am 13.06.2025 eine Änderung der 

Beitragsordnung beschlossen. 

(2) Die neu fest gesetzten Mitgliedsbeiträge besitzen Gültigkeit für sämtliche Mitgliedschaften in der 

ASWN.  

(3) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Mitarbeiterzahl jedes 

Mitgliedsunternehmens: Sämtliche Mitgliedschaften in dem ASWN werden hinsichtlich des zu 

zahlenden jährlichen Beitrags entsprechend der vorliegenden Voraussetzungen folgenden 

Beitragsklassen zugeordnet: 

Beitragsklasse I: 420,-- EUR 

1. Einzelmitglieder (natürliche Personen) 

2. Partnerschaftsorganisationen*, Kammern, Verbände 

3. Bereits bestehende Mitgliedschaft in einem anderen Regionalverband 

Beitragsklasse II: 600,-- EUR 

1. Kleinstunternehmen** 

2. KMU*** 

Beitragsklasse III: 1.200, -- EUR 

1. Mittelständische Unternehmen (250-1000 MA) 

Beitragsklasse IV: 3.000, -- EUR 

1. Großunternehmen (mehr als 1000 MA) 

2. Konzerne 

Beitragsklasse V: nach Vereinbarung 

Schriftliche Sondervereinbarungen (Zustimmung durch den gesetzlichen 

Vorstand in schriftlicher Form erforderlich) 

Gegenseitige Mitgliedschaften mit anderen Organisationen, Verbänden o.ä. 

Der ASW Norddeutschland e.V. hat bei dem Abschluss in individueller 

Vereinbarung über die Beitragshöhe stets den Grundsatz der Gleichbehandlung 

der Mitglieder zu wahren. Zu Gemeinnützigkeitszwecken darf jedenfalls keine 

individuelle Vereinbarung im Widerspruch stehen, soweit die Gemeinnützigkeit 

des Vereins steuerlich anerkannt ist 

_____________________ 



* Andere Verbände, Kammern, gGmbHs, Vereine 

** Kleinstunternehmen: Weniger als 10 MA sowie ein maximaler Umsatz von 2 Mio. € pro Jahr 

***KMU: Kleine und mittlere Unternehmen bis 249 MA oder 50 Mio.€ Umsatz oder addierte Bilanzsummen 

von höchstens 43 Mio. € pro Jahr 

 

(4) Mitgliedsunternehmen anderer im Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (VSW) 

zusammengeschlossener Sicherheitsverbände, die im Verbandsgebiet der ASWN (Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) Niederlassungen usw. unterhalten, 

können an den Veranstaltungen der ASWN zu den Gebühren für Mitglieder teilnehmen. Auf sonstige 

Betreuung durch die ASWN haben sie nur dann Anspruch, wenn sie mit ihren im Bereich der ASWN 

gelegenen Betrieben Mitglied der ASWN werden und den gemäß dieser Beitragsordnung 

entsprechenden Beitrag entrichten. 

 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. 


